
Gemeinde Friesenheim 
Ortenaukreis 

Satzung über den Anschluß an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung 

der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung - WVS) 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der 
§§ 2, 9, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim am 07.04.1997 folgende Satzung beschlossen: 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrichtung zur Liefe­
rung von Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die 
Gemeinde. 

(2) Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte vor-nehmen 
lassen. 

(3) Die Wasserversorgung erzielt keine Gewinne. 

§ 2 
Anschlußnehmer, Wasserabnehmer 

(1) Anschlußnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbauberechtigte, Wohnungsei­
gentümer, Wohnungserbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks 
dinglich Berechtigte gleichstehen. 

(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlußnehmer, alle sonstigen zur Entnahme von Was­
ser auf dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgung 
tatsächlich Wasser entnimmt. 

§ 3 
Anschluß- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist berechtigt, 
den Anschluß seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und die Belieferung 
mit Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen. 



(2) Das Anschluß- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht 
verlangen, daß eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versor­
gungsleitung geändert wird. 

(3) Der Anschluß eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann abgelehnt 
werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten berei­
tet oder besondere Maßnahmen erfordert. 

(4) Die Gemeinde kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluß und die Benutzung ge­
statten, sofern der Gmndstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb 
zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu 
leisten. 

§ 4 
Anschlußzwang 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind verpflichtet, 
diese Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie 
an eine öffentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder ih­
ren unmittelbaren Zugang zu einer solchen Straße durch einen Privatweg haben. Befinden 
sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, 
so ist jedes Gebäude anzuschließen. 

(2) Von der Verpflichtung zum Anschluß wird der Gmndstückseigentümer auf Antrag be­
freit, wenn der Anschluß ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung 
ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 

§ 5 
Beuutzungszwang 

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, 
haben die Wasserabnehmer ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. Ausge­
nommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der 
Gartenbewässerung. 

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserabnehmer auf Antrag befreit, wenn 
die Benutzung ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erforder­
nisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. 

(3) Die Gemeinde räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus im Rahmen des ihr wirt­
schaftlich Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm ge­
wünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 
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(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Gemeinde einzureichen. 

(5) Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage 
Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß von sei­
ner Eigenanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche Wasserversorgungsanlage mög­
lich sind. 

§ 6 
Art der Versorgung 

(1) Das Wasser muß den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln 
der Technik für Trinkwasser entsprechen. Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser un­
ter dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem 

^ betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Sie ist berechtigt, die Beschaffenheit und 
den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen so­
wie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus 
wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belan­
ge des Wasserabnehmers möglichst zu berücksichtigen. 

(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die 
über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erfor­
derlichen Vorkehrungen zu treffen. 

§ 7 
Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei Versorgungsunterbrechungen 

(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der Anschlußleitung zur 
Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht 

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversor­
gung erforderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbehalten sind, 

2. soweit und solange die Gemeinde an der Versorgung durch höhere Gewalt oder sonsti­
ge Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, ge­
hindert ist. 

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendi­
ger Arbeiten erforderlich ist. Die Gemeinde hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßig­
keit unverzüglich zu beheben. 

(3) Die Gemeinde hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten 
Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die 
Pflicht zur Unterrichtung entfällt, wenn sie 
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1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Gemeinde dies nicht zu ver­
treten hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

§ 8 
Verwendung des Wassers, sparsamer Umgang 

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschlußnehmers, seiner Mieter und 
ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Drit­
te ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde zulässig. Diese muß erteilt werden, 
wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche 
Gründe entgegenstehen. 

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung oder 
aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgese­
hen sind. Die Gemeinde kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, so­
weit dies zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist. 

(3) Der Anschluß von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei der Gemeinde vor Beginn 
der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorüber­
gehenden Zwecken. 

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vor­
übergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der Ge­
meinde mit Wasserzählern zu benutzen. 

(5) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, sind 
über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarungen mit der Ge­
meinde zu treffen. 

(6) Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sparsam umzugehen. Die Wasser­
abnehmer werden aufgefordert, wassersparende Verfahren anzuwenden, soweit dies ins­
besondere wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt zu­
mutbar und aus hygienischen Gründen vertretbar ist. 

§ 9 
Unterbrechung des Wasserbezugs 

(1) Wil l ein Anschlußnehmer den Wasserbezug länger als drei Monate einstellen, so hat er 
dies der Gemeinde mindestens zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen. 
Wird der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung eingestellt, so haftet 
der Anschlußnehmer der Gemeinde für die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung er­
gebenden Verpflichtungen. 



(2) Der Anschlußnehmer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, 
ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen. 

§10 
Einstellung der Versorgung 

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Wasserab­
nehmer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung erforder­
lich ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Meßeinnchtungen zu vernindem oder 

3. zu gewährleisten, daß Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen 
auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des 
Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen Abgaben­
schuld trotz Mahnung, ist die Gemeinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach 
Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasserabnehmer darlegt, daß die Fol­
gen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hin­
reichende Aussicht besteht, daß der Wasserabnehmer seinen Verpflichtungen nach­
kommt. Die Gemeinde kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 
androhen. 

(3) Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe 
für ihre Einstellung entfallen sind und der Wasserabnehmer die Kosten der Einstellung 
und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. 

%n 
Grundstücksbenutzung 

(1) Die Anschlußnehmer haben zur örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im glei­
chen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversor­
gung angeschlossen sind, die vom Anschlußnehmer in wirtschaftlichem Zusammenhang 
mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversor­
gung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Anschlußnehmer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise bela­
sten würde. 



(2) Der Wasserabnehmer oder Anschlußnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der be­
absichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) Der Anschlußnehmer kann die Verlegung der Eimichmngen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Ge­
meinde zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grund­
stücks, so hat der Anschlußnehmer die Kosten zu tragen. 

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der 
Eimichmngen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Gemeinde noch fünf Jahre unent­
geltlich zu dulden, es sei denn, daß ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

§12 
Zutrittsrecht 

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde, im 
Rahmen des § 99 der Abgabenordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in 
§ 24 genannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der Grundlagen für die 
Gebührenbemessung, insbesondere zur Wasserzählerablesung, erforderlich is£ 

2. Hausanschlüsse, Anlage des Anschlußnehmers, Meßeinrichtungen 

§13 
Anschlußantrag 

Der Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede Änderung des Hausan­
schlusses ist vom Anschlußnehmer unter Benutzung eines bei der Gemeinde erhältlichen 
Vordrucks für jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag sind insbesondere folgende Un­
terlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen Angaben nicht bereits aus dem Antrag 
selbst ergeben: 

1. Ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des Anschlußnehmers 
(Wasserverbrauchsanlage), 

2. der Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasserverbrauchsanlage einge­
richtet oder geändert werden soll, 

3. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (z. B. von Gewerbebetrieben usw.), 
für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden soll, sowie die Angabe des ge­
schätzten Wasserbedarfs 



4. Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage, 

5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur Übernahme der mit dem Bau und 
Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten. 

§14 
Haus- und Grundstücksansehlüsse 

(1) Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage des 
Anschlußnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit 
der Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließlich von der Gemeinde 
hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum der Gemein­
de. Soweit sie in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verlaufen (Grundstücksan­
schlüsse), sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage. 

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung 
des Anschlußnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Gemein­
de bestimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss notwendigen 
Hausanschlüsse bereit. 

(4) Die Gemeinde kann auf Antrag des Anschlußnehmers weitere Anschlüsse sowie vorläufi­
ge oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten auch 
Hausanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 36) neu gebil­
det werden. 

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muß stets möglich sein, sie 
sind vor Beschädigung zu schützen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Vorausset­
zungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwir­
kungen auf den Hausanschluß vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des 
riausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Stoma-
gen, sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 

§15 
Kostenerstattung 

(1) Der Anschlußnehmer hat zu tragen: 

1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 
der notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses, der 
in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§14 Abs.2). 
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2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 
der weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4). 

Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten 
Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, 
im übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen ei­
nes Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlußleitung, so ist für Teile der 
Anschlußleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstückes ersatzpflichtig. 
Soweit Teile der Hausanschiußleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind 
die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke als Gesamtschuld­
ner ersatzpflichtig. 

§16 
Private Anschlußleitungen 

(1) Private Anschlußleitungen hat der Anschlußnehmer selbst zu unterhalten, zu ändern und 
zu erneuern. Die insoweit anfallenden Kosten sind vom Anschlußnehmer zu tragen. 

(2) Entspricht eine solche Anschlußleitung nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den 
Bestimmungen der DIN 1988 und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde, 
und verzichtet der Anschlußnehmer schriftlich auf seine Rechte an der Leitung, so ist die 
Anschlußleitung auf sein Verlangen von der Gemeinde zu übernebmen.Dies gilt nicht für 
Leitungen im Außenbereich im Sinne des Baugesetzbuches. 

(3) Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneuerungsarbeiten an privaten Grundstücksanschlüs­
sen sind der Gemeinde vom Anschlußnehmer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen. 

§17 
Anlage des Anschlußnehmers 

(1) Für die ordnungsgemäße Enichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anla­
ge hinter dem Hausanschluß - mit Ausnahme der Meßeinrichtungen der Gemeinde - ist 
der Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlageteile einem Dritten 
vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetz­
licher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik 
errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 
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Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Gemein­
de oder ein von der Gemeinde zugelassenes Installationsunternehmen erfolgen. Die Ge­
meinde ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

(3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen befinden, können plombiert werden. 
Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Anschlußnehmers gehören, unter Plom­
benverschluß genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die 
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde zu 
veranlassen. 

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den anerkann­
ten Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (z. B. 
DIN-DVGW, DVGW- oder GS-Zeichen) bekundet, daß diese Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

(5) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, daß Störungen anderer Was­
serabnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(6) Der Anschluß von Druckerhöhungsanlagen bedarf der schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde. Der Antrag ist unter Angabe aller Betriebsdaten und einer Installationsskizze 
vom Installationsbetrieb einzureichen. Mit der Aufstellung darf erst nach erfolgter Ge­
nehmigung begonnen werden. 

§18 
Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlußnehmers 

(1) Die Gemeinde oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Anschlußnehmers an das 
Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde über das Installationsuntemehmen 
zu beantragen. 

§19 
Überprüfung der Anlage des Anschlußnehmers 

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Anschlußnehmers vor und nach ihrer Inbe­
triebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Anschlußnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel 
aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen er­
warten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluß oder die Versorgung zu ver­
weigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist sie dazu verpflichtet. 


